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EINLEITUNG

Die Ziele für die nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) und 
die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bilden einen Katalog global vereinbarter 
Prioritäten, die für alle Länder von wesentlicher Bedeutung sind. Eines der darin formu-
lierten Ziele ist eine nachhaltige, bezahlbare, für alle zugängliche und widerstandsfähige  
Infrastruktur. Der Infrastrukturfinanzierungsbedarf für den Zeitraum bis 2030 wird auf 
90 Billionen US-Dollar und die jährliche Finanzierungslücke in den Entwicklungsländern 
auf bis zu 1,5 Billionen US-Dollar geschätzt. Um diese Lücke zu schließen, regen die 
multilateralen Entwicklungsbanken (Multilateral Development Banks, MDB) an, verstärkt 
und vorrangig private Finanzierungsmodelle zu nutzen. Die G20-Staaten arbeiten 
unterdessen an einem Fahrplan, der Infrastrukturprojekte als Anlageklasse behandelt 
und dazu beitragen soll, Investitionen in Infrastruktur zu standardisieren und das Inter-
esse institutioneller Anleger zu wecken. 

Die eilige Planung und Realisierung von Infrastrukturen  –  in manchen Ländern in 
Form groß angelegter regionaler Infrastrukturpläne und Mega-Infrastrukturprojekte  –  
wirft eine Reihe von Fragen auf:  Welche Arten von Infrastruktur werden entwickelt, 
und wessen Bedürfnisse werden damit bedient? Wer sind dabei möglicherweise die 
Verlierer? Welche Auswirkungen ergeben sich für den Verlauf der weiteren Entwick-
lung insgesamt? Werden bei der Konzeption von Mega-Infrastrukturprojekten und bei 
Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen nicht nur Finanzierungslücken, sondern 
auch die ökologischen und menschenrechtlichen Defizite  ausreichend berücksichtigt, 
und sind die jeweiligen Länder sich ihrer internationalen menschen- und umweltrechtli-
chen Verpflichtungen bewusst?

Diese Gemeinschaftspublikation des OHCHR und der Heinrich-Böll-Stiftung wid-
met sich der Frage, was sich gewinnen lässt, wenn die menschenrechtliche und die 
ökologische Dimension explizit in die Planung und Realisierung von Mega-Infrastruk-
turvorhaben einfließen und welche Folgekosten entstehen, wenn dies nicht geschieht. 
Die Untersuchung stützt sich dabei auf Erfahrungen mit Mega-Infrastrukturen in den 
Bereichen Energie, Verkehr und Wasser. Relativ ausführlich werden dabei zwei ent-
scheidende Gesichtspunkte der Infrastrukturentwicklung unter die Lupe genommen:  die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für internationale Investitionen und die sich wandelnde 
Finanzierungslandschaft bei der Planung und Realisierung von Infrastrukturvorhaben. 
In dieser Publikation werden die Begriffe „Mega-Infrastruktur“ und „Infrastruktur“ syn-
onym verwendet; sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, stehen im Mittelpunkt 
der Untersuchung allerdings Mega-Infrastrukturprojekte und die Risiken, die mit der 
Konzeption, dem Bau und der Finanzierung solcher Projekte einhergehen.
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Mega-Infrastruktur:  
Chancen und Herausforderungen

Wir sind auf Infrastruktur dringend angewiesen, aber die Entscheidung über Art und 
Qualität der benötigten Infrastrukturen ist mit etlichen Schwierigkeiten und nicht selten 
mit Zielkonflikten verbunden. Wie können wir die richtigen Infrastrukturprojekte aus-
wählen, ihr Chancenpotenzial erhöhen, die Risiken minimieren, politische Blockaden 
verhindern und dafür sorgen, dass Infrastruktur dem Gemeinwohl dient und die Ziele 
der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verwirklichen hilft?

Regionale Infrastrukturpläne und Mega-Infrastrukturprojekte sollen durch Verbesse-
rung des Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehrs den Handel erleichtern, das 
Wirtschaftswachstum stärken und Arbeitsplätze schaffen. Diese positiven Effekte stellen 
sich allerdings nicht immer ein, und zudem werden häufig die gesellschaftliche und 
die ökologische Dimension nicht ausreichend bedacht. Menschen, die keinen Zugang 
zu Energie und Wasser haben, werden bei der Planung und Realisierung von Mega- 
Infrastruktur nach wie vor oft außer Acht gelassen. Zugleich bleiben alternative  
Visionen einer klimafreundlichen und inklusiven Infrastrukturentwicklung vielfach unbe-
rücksichtigt. In der Veröffentlichung von OHCHR und Heinrich-Böll-Stiftung wird dafür 
plädiert, jedes einzelne Mega-Infrastrukturprojekt als eine Chance zu betrachten,  
systematisch einen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Zusatznutzen 
zu erzielen und zugleich die Gefahren für die Umwelt und die Menschenrechte in den 
Griff zu bekommen. 

Leider sind qualitativ schlechte Mega-Infrastrukturprojekte an der Tagesordnung. 
Dies hat mehrere Gründe:

 (i) die komplizierte politische Ökonomie von Infrastrukturinvestitionen, 
 (ii) Fehlentscheidungen bei Konzeption und Prozessgestaltung, 
 (iii) Schwierigkeiten beim Management privatwirtschaftlicher Beteiligungen, 
 (iv) uneinheitliche regulatorische Rahmenwerke und Standards und 
 (v) unterentwickelte Mechanismen der Rechenschaftspflicht. 

Doch nicht nur die Qualität von Infrastruktur lässt oft zu wünschen übrig  –  nicht  
selten besteht auch die Gefahr, dass Infrastrukturvorhaben gar nicht realisiert werden. 
In diesem schwierigen Gesamtzusammenhang kann ein solider nationaler Planungs-
prozess, in den parlamentarische Debatten ebenso einfließen wie breit angelegte  
Konsultationen, den nötigen Rahmen für fundierte Entscheidungen in schwierigen  
Fragen schaffen, die Projektierung verbessern, das Vertrauen in die geplante Infrastruktur  
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Luftbild eines Verkehrskreuzes inmitten einer Stadtlandschaft (© Chris Sattlberger  –  Blend /Aurora Photos)

 
stärken und dafür sorgen, dass die Rechte der Menschen vor anderen konkurrieren-
den Interessen den Vorrang behalten. Dies erfordert nicht zuletzt wirksame und für 
alle zugängliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsmechanismen, damit Konflikte und 
Beschwerden, die sich durch politische Beschlüsse und durch Projektentscheidungen 
und -maßnahmen ergeben, im Vorfeld erkannt und beigelegt werden können. Wenn 
diese und weitere menschenrechtliche Voraussetzungen gegeben sind, die Sorgfalts-
pflicht proaktiv wahrgenommen wird und das Risikomanagement greift, gibt dies den 
betreffenden Ländern mehr Sicherheit, wenn es darum geht, die notwendigen Abwä-
gungsentscheidungen zu treffen, politische Blockaden und Verzögerungen zu vermei-
den und nachhaltigere Fortschritte bei der Verwirklichung der SDG zu erzielen.

Inzwischen wurden zwar etliche Initiativen für nachhaltige Infrastruktur auf den 
Weg gebracht, aber einen Katalog allgemeinverbindlicher Standards, die bei allen 
Mega-Infrastrukturplänen und -projekten angewendet und durchgesetzt werden können,  
gibt es bislang nicht. Das einzelstaatliche Recht in diesen Bereichen ist häufig unvoll- 
ständig und steht nicht immer im Einklang mit dem Völkerrecht. Die meisten Entwick-
lungsbanken verfügen über eigene Mechanismen für Transparenz, Ökologie, Sozial-
schutz und Rechenschaftspflicht, die aber nicht für die immer wichtiger werdenden 
privaten Geldgeber für langfristige Finanzierungen gelten. Ein bemerkenswerter Vorstoß  
für eine verbesserte Steuerung der Infrastruktur sind die Grundsätze von Ise-Shima 
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zur Förderung von Investitionen in eine hochwertige Infrastruktur, auf die sich die  
G7-Staaten im Mai 2016 bei ihrem Gipfeltreffen in Japan verständigten. Dass die  
G20 bei der Förderung einer hochwertigen Infrastruktur eine führende Rolle übernimmt, 
bietet möglicherweise die Chance, die vielen unabgestimmten Einzelinitiativen zu die-
sem Thema zu bündeln und nach Maßgabe des Aktionsplans von Addis Abeba („nach-
haltige, für alle zugängliche, bezahlbare und widerstandsfähige Infrastruktur“) mehrere 
oder alle Dimensionen einer hochwertigen Infrastruktur in den Blick zu nehmen.



Der Menschenrechtsrahmen und 
seine Bedeutung

Die Menschenrechte sind ein weltweit abgestimmter und allgemeingültiger ethisch- 
rechtlicher Rahmen zum Schutz der Grundfreiheiten und der Mindestvoraussetzungen 
für ein menschenwürdiges Leben. Alle Länder haben mindestens eines der neun wich-
tigsten Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und der Internationalen 
Arbeitsorganisation ratifiziert. Die meisten Staaten haben mehrere dieser Rechtsakte rati-
fiziert und zusätzlich eigene Gesetze zum Schutz der Menschenrechte in der Verfassung 
verankert. Dieser internationale Menschenrechtsrahmen und das Umweltvölkerrecht sind 
wichtige Komponenten der Nachhaltigkeit und für Infrastrukturentscheidungen, -investi- 
tionen und -finanzierung relevant.

Dieses internationale Rahmenwerk bildet einen Katalog aus Mindeststandards für 
die Qualität und Inklusivität von Dienstleistungen und hilft, die Risiken gerecht zwischen 
Investoren, Staaten und Gemeinschaften zu verteilen. Wegen ihres Grundsatzcharak-
ters gebührt den Menschenrechten Vorrang vor anderen Rechten und Interessen, die 
durch internationale Investitionsabkommen, das nationale Investitions- und Vergaberecht 
(dazu gehören auch die gesetzlichen Bestimmungen für öffentlich-private Partnerschaf-
ten, sprich:  PPP) und Projektverträge geschützt werden. Während völkerrechtlich die 
Staaten die primären Pflichtenträger sind, sollten auch internationale und regionale 
Organisationen, Investoren und Unternehmen die Menschenrechte achten und soge-
nannte „Due-Diligence-Prozesse“ schaffen, mit denen drohende Menschenrechtsverlet-
zungen erkannt, kontrolliert, gemeldet und wirksam beseitigt werden können. 

Die Menschenrechte zu achten und in Menschenrechte zu investieren ist ein wichtiges  
Ziel an sich, aber es zeugt auch von intelligentem wirtschaftlichem Handeln. Wer bei Infra- 
strukturprojekten frühzeitig auf drohende Menschenrechtsverstöße hinweist, kann dazu bei- 
tragen, gesellschaftliche Konflikte, teure Verzögerungen und Kostenüberschreitungen zu  
vermeiden, die Entscheidungsabläufe, die Konzeption und den Nutzen der Projekte zu  
optimieren und ihre gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen. Schätzungen zufolge entstehen 
der Weltwirtschaft allein durch die geschlechtsspezifische Diskriminierung von Arbeitskräften 
jedes Jahr Kosten von 1,6 Billionen USD. Ähnlich bedeutende positive Wachstumseffekte lassen 
sich erzielen, wenn bürgerliche und politische Rechte geachtet werden, Wasser und Sanitär- 
versorgung allgemein zugänglich sind und die Gleichberechtigung gefördert wird. Unter 
diesem und anderen Gesichtspunkten, die in der Gemeinschaftspublikation von OHCHR und 
Heinrich-Böll-Stiftung diskutiert werden, liefert der Menschenrechtsrahmen Leitlinien für die 
Infrastrukturpolitik, indem er für weniger willkürliche Entscheidungen sorgt und mehr Anreize 
für größere Nutzeffekte und eine inklusivere und nachhaltige Entwicklung bietet.
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Schülerinnen und Schüler an einem Brunnen in Schule #2 in Artashat, Armenien.  

(CC BY-NC-ND 2.0 Asian Development Bank  –  flickr)

Ungleichheit ist eine der größten menschenrechtlichen Herausforderungen unserer Zeit. 
Eine der zentralen Absichten der Menschenrechtsnormen besteht darin, Diskriminie-
rung zu bekämpfen und die Gleichbehandlung zu fördern. Allzu viele Mega-Infra-
strukturprojekte wirken allerdings gegenteilig, lassen bedürftige Bevölkerungsgruppen 
unterversorgt oder ganz unversorgt, zementieren die Exklusion und verschärfen die 
Ungleichheit zwischen verschiedenen Teilen der Gesellschaft. Der Menschenrechtsrah-
men macht uns bewusst, dass Ungleichheit  –  und insbesondere Ungleichheit, die durch 
Diskriminierung entsteht  –  durch widerstreitende Machtverhältnisse bedingt wird. Die 
Menschenrechtsnormen lenken unser Augenmerk auf die tiefer liegenden Ursachen von 
Exklusion und verlangen, dass durch gesetzgeberische, fiskalische, administrative und 
andere Maßnahmen Zugangsbarrieren beseitigt werden und substanzielle Gleichheit 
(„De-facto-Gleichheit“) erreicht wird. 

Auch der Klimawandel ist eine globale Bedrohung für die Menschenrechte und 
verschärft die Ungleichheit. Nach den Worten des früheren Hochkommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte wird „eine stetig wärmer werdende Welt […] zu 
einem Friedhof für gesamte Ökosysteme, Bevölkerungen  –  und möglicherweise sogar 
für ganze Nationen werden“. Der Klimawandel ist per se diskriminierend, weil er sich 
unverhältnismäßig stark auf diejenigen auswirkt, die für CO2-Emissionen die geringste 
Verantwortung tragen und am wenigsten die Möglichkeit haben, sich auf Klimaverän-
derungen einzustellen. Der Menschenrechtsrahmen trägt diesen Umständen und auch 
der Tatsache Rechnung, dass es einer sicheren, sauberen, gesunden und nachhaltigen  
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Umwelt bedarf, damit eine uneingeschränkte Wahrnehmung der Menschenrechte  
möglich ist. Im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 wird ausdrücklich auf die 
menschenrechtlichen Verpflichtungen hingewiesen. Fast alle Länder haben das Pariser  
Abkommen, das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen  
und weitere Umweltabkommen ratifiziert, die für die Infrastrukturentwicklung und -finan-
zierung und die Investitionspolitik von Bedeutung sind.



15

M
en

sc
he

nr
ec

ht
lic

he
 A

us
w

irk
un

ge
n 

au
f 

M
ik

ro
-, 

M
es

o-
 u

nd
 M

ak
ro

eb
en

e

Menschenrechtliche 
Auswirkungen auf Mikro-, 
Meso- und Makroebene

Um das komplexe Zusammenspiel zwischen Mega-Infrastrukturprojekten, Menschen-
rechten und Umweltschutz zu veranschaulichen, werden in der Studie von OHCHR 
und Heinrich-Böll-Stiftung die potenziellen negativen Effekte drei verschiedenen  
Ebenen zugeordnet:  der Mikro-, der Meso- und der Makroebene. Mit diesem Ebenen-
modell kann gegenüber Entscheidungsträgern leichter deutlich gemacht werden, wie 
weit die menschenrechtlichen und ökologischen Auswirkungen reichen, die von Infra- 
strukturprojekten ausgehen können  –  dass sie sich nämlich auf mehreren Ebenen ent-
falten und weit über die (zumeist) auf die Mikroebene beschränkten Auswirkungen 
hinausgehen, denen mit den betreffenden Schutzmechanismen der Entwicklungsbanken  
begegnet wird. Außerdem ist zu unterstreichen, dass Effekte, die nicht ohne Weiteres 
als menschenrechtliche Auswirkungen zu erkennen sind, sowie diffus oder abstrakt  
erscheinende Effekte menschenrechtliche Implikationen und Konsequenzen für  
die Rechenschaftspflicht haben können.

Auf der Mikroebene  können Infrastrukturprojekte mit menschenrechtlichen Auswir-
kungen auf Gemeinschaften, Arbeitskräfte und die Umwelt verbunden sein. Die gra-
vierendsten Probleme entstehen häufig durch den Aufkauf von Land, Landzugangs-, 
Wege- und Rohstoffrechten, die dazu führen, dass Menschen der Land- und Ressour-
cenbesitz entzogen oder verweigert wird, dass Menschen umgesiedelt oder zwangs-
geräumt werden und einen angemessenen Lebensstandard und ihre Lebensgrundlagen 
einbüßen. Auswirkungen auf die Landnutzung können zudem zu Biodiversitätsverlusten 
führen. Solche physischen Auswirkungen kulminieren zwar in der Regel während der 
Bauphase und lassen während des anschließenden Betriebs nach, aber Gesundheits- 
und Sicherheitsprobleme für Arbeitnehmer und Allgemeinheit können ebenso fortbeste-
hen wie die Gefährdung der biologischen Vielfalt, der natürlichen Ressourcen und des 
Klimas. Weitere häufige Menschenrechtsverstöße sind sexuelle Gewalt, Einschüchte-
rung und Repressalien gegen Menschenrechtsaktivisten sowie Gewaltausübung durch  
Sicherheitskräfte. Auch die Stilllegung von Projekten kann gravierende menschenrecht-
liche Auswirkungen haben, wenn sie nicht sachgerecht geplant und finanziell keine 
angemessene Vorsorge getroffen wird. 

Auf der Mesoebene  steht der Zugang zu bezahlbaren Leistungen der Daseins-
vorsorge wie etwa zu Wasser unter dem ausdrücklichen Schutz der Menschenrechts-
normen; dennoch wird potenziellen Abnehmern von Infrastrukturdienstleistungen der  
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Eine Frau installiert Solar-Paneele auf einem Dach in Bhutan. (CC BY-NC-ND 2.0 Asian Development Bank  –  flickr) 
 
 
Zugang zu Infrastruktur physisch oder wirtschaftlich (durch unbezahlbare Preise) ver-
weigert. Wenn Tarife häufig oder exorbitant erhöht oder Leistungen verweigert werden, 
weil der Abnehmer sie nicht bezahlen kann, stellt dies unter Umständen eine Men-
schenrechtsverletzung dar. Es fehlt grundsätzlich an Anreizen für die Privatwirtschaft, 
Dienstleistungen bezahlbarer zu machen; und Gesetzesreformen, die eine Beteiligung 
des privaten Sektors ermöglichen, können dazu führen, dass bedürftigen Menschen 
und Bevölkerungsgruppen informelle Dienstleistungen versagt bleiben.

Auf der Makroebene  kann sich das Handeln oder Nichthandeln von Staaten 
und anderen Pflichtenträgern in verschiedener Weise negativ auf Steuerzahler und 
Gesamtbevölkerung auswirken. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn es zu Fehl- 
entscheidungen über Konzeption, Prozessgestaltung und Planung kommt, wenn auf Pro-
jektebene, aber auch auf kumulativer, grenzüberschreitender und strategischer Ebene 
keine ökologische und menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt oder wenn 
fiskalisch und finanziell schlecht gewirtschaftet wird, sodass öffentliche Mittel verschwen-
det werden mit der Folge, dass Steuerlast und Überschuldung steigen und mit harter 
Sparpolitik und dem Einstellen von sozialen Leistungen gegengesteuert wird. Auch Ver-
gabeentscheidungen können der Auslöser für erhebliche menschenrechtliche und öko-
logische Probleme in der Lieferkette sein. Auf die Frage, wie sich die Investitionspolitik 
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und die Infrastrukturfinanzierung auf die Menschenrechtssituation auswirken können, 
wird weiter unten eingegangen.

Etliche verfahrensrechtliche und materielle Menschenrechte sind auf allen drei 
Wirkungsebenen von grundlegender Bedeutung. Dies sind zum Beispiel die Rechte, 
die mit Transparenz, Teilhabe und Rechenschaftspflicht zusammenhängen, sowie das 
Recht auf Gedanken-, Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, das Recht 
auf Zugang zu Informationen und zur Mitwirkung an öffentlichen Angelegenheiten 
sowie der Anspruch auf Rechtsmittel. Die letztgenannten (Verfahrens-)Rechte gehören  
ebenfalls zu den Grundprinzipien des Umweltvölkerrechts. Angehörige indigener  
Völker haben darüber hinaus Anspruch darauf, dass vorgeschlagene Projekte von  
ihrer freiwilligen und in Kenntnis der Sachlage erteilten vorherigen Zustimmung ab- 
hängig gemacht werden.
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Rechtliche Rahmenbedingungen 
für Investitionen in Infrastruktur

Wie sich Infrastrukturinvestitionen auf das Leben und die Lebensgrundlagen der Bevöl-
kerung in den Standortländern auswirken, hängt nicht nur von Entscheidungen über 
die Konzeption und Umsetzung der Vorhaben, sondern auch von Finanzierungs- und 
Investitionsentscheidungen sowie davon ab, wie Rechte und Pflichten zwischen Inves-
toren, öffentlichen Auftraggebern und Bevölkerung bzw. Bevölkerungsteilen des Stand-
ortlandes verteilt werden.

Der Regelungsrahmen für grenzüberschreitende Infrastrukturinvestitionen kann auf 
drei Ebenen untersucht werden: 

 (i) internationale Investitionsabkommen (IIA) als Teilbereich des Völkerrechts, 
 (ii) nationales Recht und
 (iii) Verträge zwischen Staat und Investoren. 

Auf jeder dieser drei Ebenen besteht die Gefahr von Menschenrechtsverstößen. Von 
diesem Drei-Ebenen-System profitieren überproportional die Anleger, weil sie so gut 
wie jede Streitigkeit mit einem Anlagestaat vor ein internationales Gericht bringen kön-
nen  –  mit potenziell schädlichen Folgen für den Umwelt- und Menschenrechtsschutz. 

Im Rahmen internationaler Investitionsabkommen bieten Staaten den Investoren 
meist lukrative Anreize und Garantien und sagen ihnen zu, Steuer-, Umwelt- und Sozial- 
vorschriften und andere Gesetze „einzufrieren“ (dies firmiert unter dem Begriff  
„Stabilisierung“), damit ihre Investitionen über die potenziell lange Laufzeit größerer 
Infrastrukturprojekte hinweg geschützt bleiben. Internationale Investitionsabkommen 
müssen künftig Investoren wirksam in die Verantwortung nehmen und denjenigen  
Menschen, für die sich das Verhalten eines Investors nachteilig auswirkt, Rechtsmittel 
an die Hand geben. Zudem können Investoren Streitigkeiten mit Anlagestaaten vor 
Gerichten außerhalb dieses Staates verhandeln lassen und somit dessen nationale 
Rechtsordnung umgehen. Dieses System der Investor-Staat-Streitbeilegung (Investor-State 
Dispute Settlement  –  ISDS) wurde von Investoren so massiv missbraucht, dass viele es 
für irreparabel halten. 

Ein immer wieder vorgebrachter Kritikpunkt lautet, dass dieses System das Regulie-
rungsrecht des Staates behindere. Aus menschenrechtlicher Sicht ist das Regulierungs-
recht des Staates gleichbedeutend mit der Pflicht , durch gesetzgeberische (und andere) 
Maßnahmen Rechte durchzusetzen. Dieses Recht und diese Pflicht werden möglicher-
weise beeinträchtigt, wenn Investoren im Rahmen der Investor-Staat-Streitbeilegung  



19

Re
ch

tli
ch

e 
Ra

hm
en

be
di

ng
un

ge
n 

fü
r 

In
ve

sti
tio

ne
n 

in
 In

fra
str

uk
tu

r

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pipeline-Bau in Russland. (© Peter Blakely  –  Redux/laif)

 
 
das regulatorische Handeln von Staaten aushebeln können. Weiterer Schaden für die 
Menschenrechte entsteht durch die Möglichkeit, mit weitreichenden Schiedsurteilen die 
finanzpolitischen Spielräume von Staaten so zu beschneiden, dass sie wirtschaftliche 
und soziale Rechte nicht mehr verwirklichen können. Darüber hinaus können falsche 
Anreize des Investitionsrechts und des ISDS-Systems unbeabsichtigterweise dazu füh-
ren, dass Umweltschützer und Menschenrechtsaktivisten Repressionen ausgesetzt, schi-
kaniert oder kriminalisiert werden. Inzwischen machen sich die Staaten daran, bei 
Investitionsstreitigkeiten auch die Menschenrechte und das Umweltrecht in die Entschei-
dung einzubeziehen. Innerhalb eines derart chaotischen Systems zu einer kohärenten  
Rechtsprechung zu kommen, wird allerdings eine schwierige Aufgabe sein. Es ist nicht 
von der Hand zu weisen, dass grundlegende Reformen vonnöten sind, aber die meisten  
bislang unterbreiteten Vorschläge zur Reform der IIA lassen die strukturellen Schwächen 
und grundsätzlichen Machtasymmetrien unangetastet.

Dass die nationale Investitionsgesetzgebung Rechtsschutz oder Rechtsmittel für 
nachteilige Auswirkungen der Aktivitäten von Investoren gewährt, ist nicht sehr wahr-
scheinlich. Solche Schutzmechanismen sind (wenn überhaupt) in der Regel von anderen 
innerstaatlichen Rechtsquellen wie der Menschenrechtsgesetzgebung, dem Arbeits-
schutz-, Arbeits-, Umwelt-, Antidiskriminierungs-, Verwaltungs- und Offenlegungsrecht zu  
erwarten. Der Rechtsschutz steht jedoch aus zwei Richtungen unter Druck:  Zum einen 
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können internationale Investitionsabkommen oder die Stabilisierungsklauseln in Investor- 
Staat-Verträgen die Anlagestaaten daran hindern, entsprechende Gesetze zu erlassen.  
Zum anderen besteht die Möglichkeit, dass nationale Investitionsgesetze (oder die 
Gesetze über PPP oder die Privatwirtschaft) die Investoren begünstigen und zugleich 
Druck aufbauen oder Anreize bieten, menschen- und umweltrechtliche Schutzmecha- 
nismen aufzuweichen oder zu beseitigen. 

Investor-Staat-Verträge können ebenfalls den Menschenrechten schaden. Ein Beispiel  
hierfür sind Stabilisierungsklauseln, die dem Anlagestaat auf längere Zeit die Möglich-
keit nehmen, neue Gesetze zum Schutz der Allgemeinheit zu erlassen. Hinzu kommt, 
dass solche Verträge meist die ökologischen und menschenrechtlichen Verpflichtungen 
der Vertragsparteien außer Acht lassen und deren Potenzial, den positiven Nutzen 
von Investitionen zu steigern, nicht erkennen. Dieser Defizite sollten sich politische  
Entscheidungsträger bewusst sein, die sich für Modellverträge starkmachen, um ver-
stärkt private Investitionen in Infrastruktur zu mobilisieren.
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Infrastrukturfinanzierung:  
Eine Landschaft im Wandel

Zunehmend richten sich die Hoffnungen auf die private Finanzierung als mögliches 
Instrument zur Schließung der Infrastrukturfinanzierungslücke. Die Entwicklungsbanken 
werben dafür, private Finanzierungsmodelle auszubauen und prioritär zu behandeln, 
während die G20 auf eine neue Roadmap drängen, die Infrastruktur als eine Anlage- 
klasse etabliert und so dazu beitragen soll, Investitionen in Infrastruktur zu standardi-
sieren. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen dabei überall auf der Welt die instituti-
onellen Anleger  –  Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds  –  und 
ihr Vermögen von bis zu 70 Billionen US-Dollar. Diese institutionellen Anleger enga-
gieren sich bislang zwar sehr wenig bei Infrastrukturprojekten außerhalb der Industrie- 
länder, aber schon ein geringer Prozentsatz ihres Vermögens würde ausreichen, um 
den Infrastrukturbedarf aufstrebender Märkte zu decken. Doch wer institutionelle An- 
leger gewinnen will, sollte nicht das Nachhaltigkeitsdefizit und vor allem nicht die 
potenziell negativen ökologischen und menschenrechtlichen Auswirkungen übersehen, 
die zu erwarten sind, wenn privates Geld in Infrastruktur fließt.

Seit die Finanzwelt im Zuge der Globalisierung ihre Dominanz über andere Wirt-
schaftszweige immer weiter ausbaut, veränderte dies mit der Zeit auch die Art und 
Weise, wie Infrastrukturleistungen finanziert und bereitgestellt werden. In den vergan-
genen dreißig Jahren begann die private Finanzierung die staatliche Bereitstellung der 
wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur abzulösen und verwandelte die Infrastruk-
tur dabei von einem physischen und produktiven Gut in ein finanzielles Wirtschafts-
gut, das als Einnahmequelle dient. Um Investitionen zu erleichtern, wird Infrastruktur 
(trotz ihres heterogenen Charakters) inzwischen auch zu einer Anlageklasse weiterent- 
wickelt (was impliziert, dass die betroffenen Anlagegüter in hohem Maße homogen 
sein müssen). Komplexe Finanzprodukte, mit denen in Infrastruktur investiert wird, sind 
bereits heute verfügbar und lassen sich leicht handeln. Das ist allerdings ein riskantes 
Geschäft. Zwischen den Kapitalgesellschaften, an die die Investitionen fließen, und 
der konkreten Infrastruktureinrichtung liegen meistens ein oder zwei Schritte, sodass 
(selbst Insidern) nicht klar ist, welche konkreten Einrichtungen gerade finanziert werden, 
wem sie gehören und wer welches Risiko trägt. Standardisierte Investitionsstrukturen für 
Infrastruktur können tiefer liegende Probleme verdecken und unversehens nachteilige 
menschenrechtliche und ökologische Konsequenzen haben. Es braucht ein geschärf-
tes gemeinschaftliches Bewusstsein für die potenziell negativen menschenrechtlichen  
Folgen, die zu befürchten sind, wenn man Infrastrukturinvestitionen als Anlageklasse 
standardisiert.
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In Mforo, Tansania, schaut eine Unternehmerin der Solar Sister nach ihren Kühen.  

(© Joanna B. Pinneo  –  Aurora Photos /laif)

 
 
Der dominierende Einfluss der privaten Finanzierung kann die Steuerung von Infra-
strukturprojekten so gefährden, dass die wichtige Rolle und die wichtigen Funktionen 
des Staates beeinträchtigt werden und die breite Bevölkerung negative Auswirkungen 
zu spüren bekommt. Auf einer Zwischenebene kann es zu Nachteilen für Dienstleis-
tungsnutzer, Steuerzahler und die Nutznießer von Investitionen kommen  –  etwa für 
Arbeitnehmer, die in öffentliche Rentenkassen einzahlen. Ganz direkte Folgen können 
sich für betroffene Bevölkerungsgruppen und Einzelpersonen durch mangelnde Trans- 
parenz und unzureichende soziale und ökologische Schutzmechanismen ergeben. 

Wie hoch auch immer der legitime Infrastrukturfinanzierungsbedarf weltweit sein 
mag  –  als Patentrezept sollte man die private Finanzierung nicht betrachten. Statt-
dessen sollten wir begreifen, dass das Finanzieren von Infrastruktur eine gemeinsame 
Aufgabe von öffentlicher Hand und privaten Akteuren ist. Staatliche Stellen sollten 
ihren öffentlichen Lenkungsaufgaben nachkommen, die nicht aufgekündigt oder an die 
private Finanzwirtschaft delegiert werden können; und die Investoren sollten akzeptie-
ren, dass sie Hüter eines öffentlichen Gutes sind und nicht bloß private Empfänger von 
Zahlungsströmen. Dieses Rollenverständnis erfordert eine Langfristperspektive und einen 
aktiv verantwortungsbewussten Umgang mit Investitionen  –  insbesondere klare Verant-
wortlichkeiten, die ein breites Stakeholder-Engagement gewährleisten, die konsequente 
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und proaktive Offenlegung von Investitionen, die Berücksichtigung ökologischer und 
menschenrechtlicher Gesichtspunkte bei Investitions- und Kreditvergabeentscheidungen 
und ein angemessenes Monitoring und Reporting. Dieses Vorgehen sollte sich sowohl 
von dem Motto „doing no harm“ (mit anderen Worten:  Risikomanagement) als auch 
von dem Motto „doing good“ (mit anderen Worten:  Steigerung des wirtschaftlichen, 
ökologischen oder gesellschaftlichen Zusatznutzens) leiten lassen.
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Protest gegen Abholzung:   
Bewohner von Ta Tay Leu in  

Kambodscha nehmen an  
einer Zeremonie zum Schutz  
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Schlussbemerkungen und 
Handlungsempfehlungen

Wie viel von der „milliarden- bis billionenschweren“ Infrastrukturagenda früher oder spä-
ter realisiert wird und ob oder wie schnell Infrastrukturinvestitionen einen nachhaltigeren 
Weg einschlagen, ist nicht klar. Klar ist nur:  Ohne nachhaltige Infrastruktur lassen sich 
die Ziele des Aktionsplans von Addis Abeba, der Agenda 2030 und des Pariser Klima-
schutzabkommens und viele international anerkannte Menschenrechte nicht verwirklichen.

Infrastruktur sollte das Wirtschaftswachstum fördern, Arbeitsplätze schaffen und 
einen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Zusatznutzen bringen, aber 
allzu oft werden die Kosten für die Infrastruktur denjenigen aufgebürdet, die sie am 
wenigsten tragen können, mit der Folge, dass schon bestehende Ungleichheiten in der 
Gesellschaft womöglich noch verschärft werden. Das Parallelsystem der internationalen 
Investitionsabkommen, von dem überproportional die Investoren profitieren, und die 
zunehmende Dominanz der privaten Finanzierung verschärfen dieses Problem. Wenn 
es nicht zu einer Kurskorrektur kommt, besteht die reale Gefahr, dass regionale Infra-
strukturpläne und Finanzierungsstrategien wirtschaftlich, menschenrechtlich und öko-
logisch zu widersinnigen Resultaten und einer nicht nachhaltigen Entwicklung führen.

Die internationale Gemeinschaft sollte erkennen, dass Infrastrukturpolitik und Infra- 
strukturmaßnahmen negative ökologische und menschenrechtliche Wirkungen hervor-
bringen, verstärken oder befördern können. Das Nachhaltigkeitsdefizit im Bereich der 
Infrastruktur sollte nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern diesem Defizit sollte welt-
weit bei Wirtschafts- und Finanzentscheidungen explizit und systematisch entgegenge-
wirkt werden. 

Auch wenn institutionelle Anleger heute ermuntert werden, sich an der Finanzie-
rung von Infrastruktur zu beteiligen, muss man davon ausgehen, dass zusätzliche pri-
vate Finanzmittel nicht sogleich sprudeln, sondern erst nach und nach fließen werden. 
Die Umsetzung dürfte sich also langsam und sporadisch gestalten. Theoretisch bleibt 
genügend Zeit, um die meisten Mega-Infrastrukturpläne und -projekte neu auszurichten 
und dafür zu sorgen, dass sie ökologischen und menschenrechtlichen Erfordernissen 
gerecht werden und die Ziele der Inklusivität, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
verwirklichen, sofern denn der politische Wille vorhanden ist, den es dafür braucht. 

Die Gemeinschaftspublikation von OHCHR und Heinrich-Böll-Stiftung formuliert 
eine Reihe von Handlungsempfehlungen für Politikerinnen und Politiker, Infrastrukturent-
scheidern und privatwirtschaftlichen Akteuren mit dem Ziel, den potenziellen negativen 
Effekten von Infrastrukturinvestitionen und -finanzierungen entgegenzuwirken und den 
Nutzen dieser Investitionen zu maximieren.
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1. Die Offenlegung von Informationen, Konsultationen, Beteiligung  
 und Rechenschaftspflicht bei Infrastrukturprojekten vorantreiben  –   
 inklusive geeigneter Beschwerde- und Entschädigungsverfahren

 (i) Politische Entscheidungsträger sollten dafür sorgen, dass das nationale Recht und 
die Informationspolitik der Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen gegenüber der 
Öffentlichkeit darauf abzielen, dass Informationen vollständig, proaktiv und in 
verständlichen Sprachen und Formaten offengelegt werden. Dabei sollte es nur 
wenige begrenzte und genau definierte Ausnahmen geben in den Fällen, in denen 
ein anerkanntes Interesse Schaden nehmen würde; das Geschäftsgeheimnis und 
Erwägungen der nationalen Sicherheit sollten restriktiv ausgelegt werden, wie es 
SDG 16.10 und den weltweiten und regionalen Menschenrechtsnormen entspricht. 

 (ii) Die Staaten sollten gewährleisten und alle Infrastrukturentscheider sollten sicherstel-
len, dass die Menschen aktiv und wirksam beteiligt werden. Damit dies möglich 
ist, müssen den Menschen in einem möglichst frühen Stadium des Entscheidungs-
prozesses und während des gesamten Lebenszyklus des Projekts kostenlos und 
im Vorhinein Projektinformationen zur Verfügung gestellt werden. Gefragt ist eine 
bewusste und gezielte Unterstützung, die sicherstellt, dass Frauen, indigene Völker, 
Menschen mit Behinderungen, Minderheiten und andere Gruppen wirksam und 
effektiv an der Konzeption und Umsetzung von Infrastrukturprojekten und an politi-
schen Entscheidungsprozessen beteiligt werden.

 (iii) Die Staaten sollten alle Einschränkungen der Meinungs-, Rede-, Versammlungs- und Ver-
einigungsfreiheit sofort beseitigen, wie im SDG 16.10, im Völkerrecht und den Empfeh-
lungen der Vereinten Nationen und regionaler Menschenrechtsorgane gefordert wird.

 (iv) Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und Geberorganisationen sollten Maßnah-
men treffen, um Einzelpersonen vor Einschüchterung und Repressalien zu schützen, 
und öffentlich über die Umsetzung dieser Maßnahmen Bericht erstatten. 

 (v) Die Staaten sollten dafür sorgen, dass Investor-Staat-Verträge außer in wenigen, stich-
haltig begründeten Ausnahmefällen öffentlich bekannt gemacht werden. Infrastruktur- 
entscheider und private Akteure sollten Investor-Staat-Verträge von sich aus offenlegen.

 (vi) Politische Entscheidungsträger sollten Gesetze über die Veröffentlichung von Finanz-
daten erlassen und Plattformen einrichten, auf denen Informationen veröffentlicht 
werden, damit die Infrastrukturfinanzierung nachvollziehbarer und transparenter 
wird, wer die wirtschaftlichen Eigentümer von Infrastrukturgütern und PPP sind.

 (vii) Es sollten wirksame gerichtliche und außergerichtliche Beschwerdemechanismen 
zur Verfügung stehen, damit auf Missstände reagiert werden kann, die durch die 
Auswirkungen von Infrastrukturprojekten auf Mikro-, Meso- und Makroebene ent-
stehen. Diese Mechanismen sollten sich an den Grundsätzen orientieren, die für 
Beschwerdemechanismen im Leitprinzip 31 der Leitprinzipien der Vereinten Natio-
nen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) aufgestellt werden (demnach sol-
len diese Mechanismen „legitim, allgemein zugänglich, berechenbar, gerecht und 
transparent sein, die Rechte achten und zu kontinuierlichem Lernen Anlass geben“), 
und außergerichtliche Mechanismen sollten auf Einbindung und Dialog aufbauen.
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 2. Die Projektauswahl und -gestaltung auf den nationalen  
  Entwicklungsplan des Anlagelandes und die internationalen  
  menschenrechtlichen und ökologischen Verpflichtungen abstimmen

 (i) Infrastrukturentscheider sollten sicherstellen, dass die Projektauswahl und -gestal-
tung mit dem Politikgestaltungsprozess des betroffenen Landes, dem nationalen 
Entwicklungsplan, den SDG und den menschenrechtlichen und ökologischen Ver-
pflichtungen, vereinbar sind. Dazu gehören auch das Pariser Abkommen, seine je- 
weiligen nationalen Beiträge (Nationally Determined Contributions  –  NDC) und  
die Vereinbarkeit mit Emissionspfaden, die mit seinen Temperaturzielen im Ein- 
klang stehen.

 (ii) Entscheidungsträger sollten sich bei der Projektauswahl und -gestaltung von qualitativ 
hochwertigen vorbereitenden Studien leiten lassen  –  etwa von strategischen Umwelt-
prüfungen, Abschätzungen der Folgen von Rechtsvorschriften und Kosten-Nutzen- 
Analysen  –  und sich dabei auf den internationalen Umwelt- und Menschenrechts-
rahmen sowie die inländische Rechtsordnung beziehen.

 3. Menschenrechtskriterien in allgemeingültige Standards für  
  nachhaltige, für alle zugängliche, bezahlbare und widerstandsfähige  
  Infrastruktur integrieren

 (i) In Zusammenarbeit mit allen Interessengruppen sollten die politischen Entschei-
dungsträger daran mitwirken, einen breiten Konsens über die Kriterien für eine 
„nachhaltige, für alle zugängliche, bezahlbare und widerstandsfähige Infrastruktur“ 
herzustellen, und dabei möglichst viele Möglichkeiten zur Verwirklichung der SDG 
schaffen durch eine Infrastruktur, die  –  unter Achtung der Menschenrechte  –  dafür 
sorgt, dass Dienstleistungen leichter zugänglich und bezahlbarer werden und die 
Transparenz, der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Inklusion, der Umwelt-
schutz und die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel gestärkt werden.

 (ii) Diese Kriterien sollten geeignete Maßnahmen beinhalten, mit denen Entscheidungs-
träger und private Akteure bei Infrastrukturplänen und -projekten der Situation von 
Menschenrechts- und Umweltaktivisten Rechnung tragen können.

 4. Alle relevanten öffentlichen und privaten Akteure, die an Infra- 
  struktur beteiligt sind, zur Durchführung von Prüfungen der  
  menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht (Human Rights Due Diligence,  
  HRDD) verpflichten, die in eine bessere Entscheidungsfindung  
  einfließen

 (i) Politische Entscheidungsträger sollten im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten  
im Rahmen der Infrastrukturentwicklung und -finanzierung  –  auch mit ihren  
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Aktivitäten im Zusammenhang mit internationalen Vertragsverhandlungen, der 
inländischen Gesetzgebung und Investor-Staat-Verträgen  –  ihre menschenrechtliche 
Sorgfaltspflicht in die Entscheidungsprozesse der zuständigen öffentlichen Stellen 
einbetten.

 (ii) Politische Entscheidungsträger sollten von privaten Investoren und Betreibern wäh-
rend des gesamten Lebenszyklus des Infrastrukturprojekts diese Prüfungen der  
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht verlangen. Im Rahmen ihrer ersten HRDD sollten 
Investoren den menschenrechtlichen Kontext des Anlagelandes beurteilen  –  dazu 
gehören die ökologischen und menschenrechtlichen Verpflichtungen des Anlage-
landes, der zivilgesellschaftliche Raum und die menschenrechtlichen Implikationen 
der Investor-Staat-Verträge (und der damit zusammenhängenden Vertragswerke).

 (iii) Politische Entscheidungsträger sollten sicherstellen, dass Entwicklungsfinanzierungs-
institutionen ihre Projekt- und Nachhaltigkeitsrichtlinien um die Forderung erweitern, 
dass die Menschenrechte und das Umweltvölkerrecht eingehalten und bei Projek-
ten, die mit moderaten und hohen Risiken verbunden sind, HRDD durchgeführt 
werden müssen.

 (iv) In allen Fällen sollten Sorgfaltspflichtprüfungen  –  entweder als Einzelmaßnahmen 
oder als Teil einer umfassenden ESG-Sorgfaltsprüfung  –  den UNGP entsprechen und 
andere Prüfungen und Bewertungen wie Umwelt- und Klimaprüfungen, regionale,  
strategische oder sonstige thematische Evaluierungen ergänzen.

 5. Den ökologischen und menschenrechtlichen Risiken entgegenwirken,  
  die mit den Anlegerschutzregelungen in internationalen Investitions- 
  abkommen, im nationalen Investitionsrecht und in Investor-Staat- 
  Verträgen verbunden sind

 (i) Politische Entscheidungsträger sollten dafür sorgen, dass in neuen und geänderten 
IIA konsequent verankert wird, dass Investoren für die Einhaltung der Menschen-
rechte verantwortlich sind (wobei die Pflicht des Staates, die Menschenrechte zu 
achten, zu schützen und zu verwirklichen, davon unberührt bleibt). Wenn Investo-
ren diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, sollten Vertragsschutzbestimmungen 
abgelehnt werden.

 (ii) Politische Entscheidungsträger sollten sicherstellen, dass das innerstaatliche Inves-
titionsrecht mit dem internationalen Umwelt- und Menschenrechtsrahmen harmo-
niert. Die Staaten sollten nicht dem Druck nachgeben, das nationale Recht so zu 
reformieren, dass Anreize für Investitionen geschaffen werden, die zu Lasten der 
Menschenrechte und des Umweltschutzes gehen. Die Staaten sollten ihre nationa-
len Menschenrechtsnormen und Umweltvorschriften im Einklang mit internationalen 
rechtlichen Vorgaben stärken.

 (iii) Infrastrukturentscheider und private Akteure sollten sicherstellen, dass Investor-Staat- 
Verträge einen fairen Interessenausgleich zwischen Investoren und Staat herstellen 
und keine Stabilisierungsklauseln enthalten. Investor-Staat-Verträge und Modelle  
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für solche Verträge sollten den wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen 
Zusatznutzen von Projekten maximieren und ausdrücklich, eindeutig und in fairer 
Weise festlegen, wer für das Risikomanagement im Hinblick auf ökologische, men-
schenrechtliche und klimabezogene Risiken zuständig ist, und dabei die Pflichten 
des Staates und die Verantwortlichkeiten der Privatwirtschaft im Rahmen der inter-
nationalen Menschenrechtsnormen und des Umweltvölkerrechts berücksichtigen.

 (iv) Investoren sollten zur Kenntnis nehmen, welche Pflichten die Staaten im Rahmen 
der internationalen Menschenrechtsnormen und des Umweltvölkerrechts zu erfül-
len haben, sich die menschenrechtlichen Implikationen von Investor-Staat-Verträgen 
(und damit zusammenhängenden Verträgen) bewusst machen und angemessene 
Selbstverpflichtungen zur Einhaltung der Menschenrechte formulieren.

6. Den ökologischen und menschenrechtlichen Gefahren begegnen,  
  die mit den Bemühungen um die Gewinnung privater Investitionen  
  in die Infrastruktur einhergehen

 (i) Politische Entscheidungsträger sollten im Einklang mit dem Aktionsplan von Addis 
Abeba Investitionen in „nachhaltige, für alle zugängliche, bezahlbare und wider-
standsfähige Infrastruktur“ und verantwortungsbewusste Infrastrukturfinanzierungen 
fördern  –  einschließlich der Grundsätze für die Mischfinanzierung von PPP-Projekten.

 (ii) Politische Entscheidungsträger sollten durch geeignete HRDD darauf hinwirken, 
dass es durch die Standardisierung von Infrastrukturinvestitionen und -finanzierun-
gen nicht unbeabsichtigterweise zu neuerlichen negativen menschenrechtlichen und 
ökologischen Auswirkungen kommt.

 (iii) Private Infrastrukturinvestoren sollten eine Langfristperspektive ein- und eine aktive 
Investitionsverantwortung übernehmen  –  also die Verantwortung, dass Interessen-
gruppen umfassend eingebunden und HRDD durchgeführt werden und dass bei 
Entscheidungsprozessen, Monitoring und öffentlicher Berichterstattung ökologische 
und soziale Aspekte und auch Überlegungen einbezogen werden, die die Politik-
gestaltung und die Einhaltung der Menschenrechte betreffen. Ihr Vorgehen sollte 
sich bei der Infrastrukturfinanzierung sowohl von dem Motto „doing no harm“  
(mit anderen Worten:  Risikomanagement) als auch von dem Motto „doing good“  
(mit anderen Worten:  Steigerung des wirtschaftlichen, ökologischen oder gesellschaft- 
lichen Zusatznutzens) leiten lassen.

 7. Genderperspektive einbeziehen und Diskriminierung beseitigen

 (i) Bei allen Infrastrukturprojekten sollte in einem möglichst frühen Stadium der Planung 
und Konzeption eine Genderperspektive einbezogen werden, die während des gesam-
ten Projektzyklus engmaschig kontrolliert wird. Auch bei der Infrastrukturfinanzierung 
und bei Infrastrukturentscheidungen sollte eine Genderperspektive einbezogen werden.
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 (ii) Politische Entscheidungsträger und Infrastrukturentscheider sollten den gravierenden 
Mangel an Daten über die Verteilungseffekte von Mega-Infrastrukturprojekten auf 
wichtige Bevölkerungsgruppen beheben  –  in Übereinstimmung mit den in SDG 17 
formulierten Verpflichtungen zur Datenerhebung und -aufschlüsselung. Besonderes 
Augenmerk sollte auf die Situation von Frauen, Kindern, Menschen mit Behinde-
rungen, Minderheiten, indigenen Völkern, Migranten, Binnenvertriebenen und Be- 
wohnern informeller Siedlungen und auf die Situation derjenigen gerichtet werden, 
die bewusst vom gesellschaftlichen oder politischen Leben ausgeschlossen werden,  
und auf diejenigen, die aus irgendeinem Grund (zum Beispiel aufgrund ihres 
Geschlechts oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit) Diskriminierung erfahren. 









Zusammenfassung

Das andere Infrastrukturdefizit:  Nachhaltigkeit
Die menschenrechtliche und ökologische Perspektive

Gewaltige Infrastrukturvorhaben wie zum Beispiel die „neue Seiden-
straße“ sind in den Bereichen Energie, Verkehr und Wasserwirtschaft 
rund um den Globus geplant. Dies birgt eine wirtschaftliche Chance  
für viele arme Regionen. Doch Menschenrechte und Umweltschutz  
bleiben dabei häufig auf der Strecke. Die vorliegende Publikation gibt  
zusammenfassend Empfehlungen, wie eine nachhaltige Entwicklung 
möglich wird, die in Planung, Finanzierung und Durchführung stets  
Menschenrechte und Umweltschutz berücksichtigt.

Und sie zeigt, wie eine solche Entwicklung die Rechte von Frauen,  
von indigenen Völkern und anderen Bevölkerungsgruppen stärkt,  
die sonst möglicherweise keinen Zugang zu erschwinglichen Infra- 
strukturdiensten hätten.
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